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Vorwort 

die familiengründung stellt im lebenslauf von frauen und Paaren eine Zeit einschneidender weichenstellungen und 

vielfältiger herausforderungen dar. annahme eines Kindes und ausgestaltung der elternschaft sind mit weitreichenden 

entscheidungen verbunden, bei denen die abwägung der verschiedenen relevanten aspekte unter ethischen gesichts-

punkten nicht immer leicht fällt. schwangerschaftsberatung bietet frauen und Paaren raum und Zeit, sich mit diesen 

herausforderungen auseinanderzusetzen.

die Katholischen schwangerschaftsberatungsstellen orientieren sich in ihrer arbeit umfassend an den sorgen und nöten 

der frauen und Paare, die zu ihnen kommen, und sind dem Konzept früher hilfen verpflichtet. ihr lebensschutzverständ-

nis, wie es in der rahmenkonzeption „Ja zum leben“ – zuletzt aus dem Jahr 2000 – grundgelegt ist, folgt dem anspruch, 

menschliches leben in allen Phasen von der Zeugung bis zum tod zu schützen.

in der beratungspraxis stellen sich vor dem hintergrund gesellschaftlicher und medizinischer entwicklungen immer wieder 

neue ethische sowie existentielle fragen, die einer konzeptionellen Verankerung bedürfen.

das vorliegende Konzeptpapier beschreibt und entfaltet weiterführend das umfassende lebensschutzverständnis des 

fachdienstes. es macht deutlich: alle fragestellungen und themen der ratsuchenden – wie die beziehung zum Kind, 

die haltung zur schwangerschaft, Zukunfts-Ängste, existenzsicherung, gesundheit von Mutter und Kind, leben mit Kind 

nach trennung oder tod des Partners, fragen zum Kinderwunsch und zum umgang mit Methoden der reproduktions-

medizin ebenso wie der präventiven diagnostik – haben ihren ort in einem ganzheitlichen beratungskonzept. Zu unter-

schiedlichen Zeitpunkten – vor eintritt einer schwangerschaft, während der schwangerschaft sowie nach der geburt des 

Kindes – können sich schwierige situationen und gefahren für das leben von Mutter und Kind entwickeln. der lebens-

schutzauftrag der schwangerschaftsberatung geht also weit über die beratung im existentiellen schwangerschaftskonflikt 

in den ersten zwölf schwangerschaftswochen hinaus.

die Vorstände von dcV und skf haben das vorliegende Konzept im november 2017 angenommen. es entstand aus der 

beratung einer bundesweiten fachdienstinternen arbeitsgruppe, die von der teilkonferenz schwangerschaftsberatung 

des dcV initiiert worden war und in der gemeinsam mit den beiden fachreferentinnen der Zentralen von skf und dcV 

diözesanreferentinnen beider Verbände mitgearbeitet haben. wir danken allen, die an der erstellung beteiligt waren, für 

ihr Mitdenken und ihr engagement.

Freiburg, Dortmund, Dezember 2017

Eva M. Welskop-Deffaa Renate Jachmann-Willmer

Vorstand Sozial- und Fachpolitik DCV Bundesgeschäftsführerin SkF
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einleitung
 

die Katholische schwangerschaftsberatung ist dem schutz des lebens in all  

seinen Phasen verpflichtet. in der rahmenkonzeption „Ja zum leben“ aus dem 

Jahr 2000 ist das lebensschutzkonzept des fachdienstes grundgelegt. die  

rasanten medizinischen entwicklungen im bereich der bio- und reproduktions-

medizin, die damit zusammenhängenden ethischen herausforderungen und 

gesellschaftlichen diskurse haben eine Überprüfung und aktualisierung des 

lebensschutzkonzeptes der Katholischen schwangerschaftsberatung erforder-

lich gemacht. der gesetzgeber hat auf die gesellschaftlichen entwicklungen mit 

Änderungen im schwangerschaftskonfliktgesetz reagiert. dazu gehören die hin-

zunahme des § 2a schKg (beratung im Kontext von Pränataldiagnostik unter 

berücksichtigung der regelungen im gendiagnostikgesetz), die Verankerung der 

schwangerschaftsberatung im bundeskinderschutzgesetz und die Verpflichtung 

der schwangerschaftsberatungsstellen, sich an den netzwerken früher hilfen zu 

beteiligen (§ 4 abs. 2) sowie die vertrauliche geburt (§ 2 abs. 4 und 25ff schKg).

im Zusammenhang mit der Zeugung eines Kindes und mit der vorgeburtlichen 

entwicklung wirft der wissenschaftliche fortschritt viele ethische fragen im 

hinblick auf die anwendung und die folgen für Mensch und gesellschaft auf.  

ethische und rechtliche einordnungen bedürfen eines gesellschaftlichen diskur-

ses. die familiengründungszeit stellt frauen, Paare und familien vor vielfältige 

herausforderungen. diese reichen von der auseinandersetzung mit ethischen 

fragestellungen in entscheidungskonflikten über die zukünftige ausgestaltung 

der elternschaft bis hin zu existenzsicherungsfragen.

schwangerschaftsberatung im Kontext des lebensschutzes geht also weit über 

die beratung im existentiellen schwangerschaftskonflikt mit der infragestellung 

des austragens einer schwangerschaft hinaus. der schutz des lebens kann 

bereits vor eintritt einer schwangerschaft, während der schwangerschaft sowie 

nach der geburt des Kindes gefährdet sein.

Vor dem hintergrund des gesellschaftlichen wandels und des medizinischen 

fortschritts stellen sich in der beratungsarbeit neue existentielle fragen, die  

einer fachlichen befassung bedürfen. das vorliegende lebensschutzkonzept  

beschreibt, präzisiert und entfaltet das umfassende lebensschutzverständnis 

der Katholischen schwangerschaftsberatung im hinblick auf die neuen heraus-

forderungen.
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Katholische schwanger-
schaftsberatung: auftrag 
Von Kirche und staat fÜr den 
schutZ des lebens

1 Vgl. auch leitsätze urteil bVerfg 28.5.1993
2 Vgl. urteil bVerfg 28.5.1993 (z. b. Kapitel d i-iV) und gott ist ein freund des lebens. herausforderungen und aufgaben beim schutz des lebens. 
 gemeinsame erklärung der eKd und der dbK 1989, s. 46
3 Vgl. bischöfliche richtlinien für katholische schwangerschaftsberatungsstellen. september 2000

als ein fachdienst innerhalb der verbandlichen caritas setzt sich die Katholi-

sche schwangerschaftsberatung umfassend für den schutz des menschlichen 

lebens ein. sie ist dem doppelten auftrag von Kirche und staat verpflichtet. das 

grundgesetz verpflichtet den staat, menschliches leben zu schützen. diese 

schutzpflicht hat ihren grund in art. 1 abs. 1 gg: „die würde des Menschen 

ist unantastbar. sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 

gewalt.“

Menschenwürde kommt dabei schon dem ungeborenen menschlichen leben 

zu. dementsprechend ist alles, was dem schutz des lebens – von seinem  

beginn ab der Zeugung bis zu seinem ende mit dem tod – dient, zu fördern  

und allem, was das leben gefährdet, (auch präventiv) entgegenzuwirken.1

im Zuge der strafrechtsreform anfang der 1970er Jahre entwickelte sich ein 

lebensschutzkonzept, das auf zwei säulen ruht: der gestaltung einer lebens-

fördernden umwelt und dem rechtsanspruch auf individuelle beratung mit 

der Zielorientierung auf den schutz des ungeborenen lebens hin. der schutz 

des lebens ist nicht nur eine individuelle, sondern auch eine solidarische und  

öffentliche aufgabe und schließt die rechtsordnung ein. Ziel allen staatlichen 

handelns muss es sein, den schutz und die förderung des ungeborenen  

wie des geborenen lebens zu verbessern und das allgemeine bewusstsein 

von der unverfügbarkeit anderen menschlichen lebens auch im vorgeburt-

lichen stadium zu verstärken.2 dieses staatliche lebensschutzkonzept ist der 

rahmen, in dem die schwangerschafts(konflikt)beratungsstellen aller träger 

schwangerschaftsberatung anbieten. es wird ergänzt durch den schutzauf-

trag der Katholischen Kirche3, an dessen schnittstelle katholische schwanger-

schaftsberatungsstellen mit beiden aufträgen arbeiten.

Menschliches leben kann in allen Phasen durch innere und äußere faktoren  

gefährdet sein, z. b. durch gewalt, Krankheit, unfall, schuldhaftes Verhalten 

oder schicksalhafte begebenheiten, lebensfeindliche rahmenbedingungen, 



psychische und physische ursachen. die Zeit der schwangerschaft ist eine be-

sonders vulnerable Zeit für beide, die schwangere und das ungeborene. sie 

bilden eine „Zweiheit in der einheit“, sind untrennbar miteinander verbunden. 

das leben des ungeborenen ist von der schwangeren abhängig, es kann „nur 

mit der Mutter und durch sie“ geschützt werden.4 gleichzeitig wirkt sich die 

bedürftigkeit des Kindes grundlegend auf die schwangere aus. die existentielle 

Phase von schwangerschaft und geburt und die daraus erwachsenden lebens-

lang andauernden Konsequenzen erfordern spezifische schützende, fördernde 

und sorgende lebensbedingungen für Mutter, Kind und familie.5

Übergeordnetes Ziel aller bemühungen der Katholischen schwangerschafts-

beratung ist der schutz des lebens: vor eintritt einer schwangerschaft, in  

allen Phasen der schwangerschaft und nach der geburt des Kindes. in diesen 

verschiedenen Phasen bietet die schwangerschaftsberatung beratung, hilfe-

stellung und orientierung für frauen und Paare in not- und Konfliktsituationen 

sowie in entscheidungskrisen an.

4 Vgl. bischöfliche richtlinien § 2 (1) und urteil bVerfg 28.5.1993
5 Vgl. bundes-rahmenhandbuch der Katholischen schwangerschaftsberatung, Version 1.5 / 20.09.2007, s. 11
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ethisch-theologische 
grundlagen der Katholischen 
schwangerschaftsberatung6

entscheidend für das selbstverständnis der Katholischen schwangerschafts-

beratung ist das christliche fundament, aus dem sich deren werteorientierung 

und haltung ableiten lassen: der schutz des menschlichen lebens von seinem 

beginn bis zu seinem ende ist ein gebot gottes, der jeden Menschen in seiner 

einzigartigkeit, seiner unantastbaren und unverfügbaren würde sowie seiner 

freiheit, sein leben eigenverantwortlich nach seinem gewissen zu gestalten, 

geschaffen hat. begründet ist dies in dem glauben, dass der Mensch als eben-

bild gottes geschaffen ist.7

das menschliche leben stellt von der empfängnis bis zum tod eine einheit dar 

und ist grundsätzlich geschenk gottes. deshalb kann es auch keinen abge-

stuften lebensschutz geben. auf dieser grundlage leistet die Katholische Kirche  

beratung und hilfe für frauen, Männer und familien in schwangerschaftsfragen 

und schwangerschaftskonflikten. die schwangerschaftsberatung gehört zum 

selbstverständnis und zum eigenauftrag der Katholischen Kirche.

danach hat die Katholische Kirche die vorrangige aufgabe, das evangelium 

Jesu christi – seine botschaft und sein handeln – in der welt von heute zu 

verkündigen und zu leben. das fordert nach den grundsätzen der katholischen 

soziallehre ihre unbedingte solidarität mit den „armen und schwachen“ und 

ihren konsequenten einsatz für den dienst am nächsten, der umso notwendiger 

ist, je weniger dieser für sich sorgen kann.8

die Katholische schwangerschaftsberatung ist teil dieses diakonischen diens-

tes der Kirche und trägt dazu bei, dass sich die Kirche aus ihrer sendung heraus 

umfassend als anwältin des lebens sowohl des ungeborenen Kindes als auch 

des lebens der Mutter erweist. durch ihr eintreten für den lebensschutz auf 

der grundlage der katholischen ethik legt sie ein öffentliches bekenntnis in der 

gesellschaft ab. in diesem sinne leistet die Katholische schwangerschaftsbera-

tung hilfe für ratsuchende frauen, Männer und familien und wirkt zugleich mit 

am heilsauftrag der Kirche in der welt.

6 Zu den folgenden ausführungen vgl. bundes-rahmenhandbuch der Katholischen schwangerschaftsberatung, Version 1.5/20.09.2007, s. 13
7 Vgl. gen 1,26-28
8 Vgl. Mt 25,31-46
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lebensschutZ durch
qualifiZierte beratung

die Katholische schwangerschaftsberatung ist eine fachlich qualifizierte hilfe, 

die sich im spektrum Kinderwunsch, familienplanung, schwangerschaft, ge-

burt, frühe Kindheit mit blick auf die gesamte entwicklungsspanne menschli-

chen lebens bewegt. die Zugänge in die beratung sind vielfältig und reichen 

von beratungsgesprächen in der face to face beratung über telefonische be-

ratung bis hin zu onlineberatung und Kontakten in den sozialen netzwerken.

Ziel der beratung ist der schutz des lebens. 

Das bedeutet:
■ die begleitung in ethischen und existentiellen entscheidungsfindungsprozessen
■ die entwicklung einer Perspektive, die es den ratsuchenden ermöglicht, 

die schwangerschaft anzunehmen und sich für ein leben mit ihrem Kind  

zu entscheiden
■ eine durch die notsituation verengte betrachtungsweise zu öffnen und 

die ratsuchenden (wieder) handlungsfähig zu machen
■ stabilisierung und ermutigung, so dass ratsuchende in bezug auf 

das (zukünftige) leben mit ihrem Kind „guter hoffnung“ sein können.
■ die sicherung der existentiellen grundbedürfnisse von (werdenden) eltern 

und Kind in den bereichen ernährung, wohnen, Kleidung, gesundheit, arbeit
■ die schaffung von rahmenbedingungen, die für die entwicklung einer 

stabilen emotionalen beziehung zwischen (werdenden) eltern und  

Kind/Kindern bestmögliche körperliche, kognitive, soziale und  

persönliche entwicklungsbedingungen bieten
■ zur entlastung und sozialen integration von (werdenden) eltern und 

familien beizutragen.

grundlage der beratung ist ein ressourcenorientiertes und ganzheitliches bera-

tungsverständnis, das den Menschen in seiner körperlich-psychischen einheit, 

seiner lebenslage, seinen unmittelbaren sozialen bezügen sowie seiner ethi-

schen dimension in den blick nimmt. es bezieht sowohl die lebensweltlich als 

auch die zeit- und lebensgeschichtlich geprägten erfahrungen und deutungen 

der ratsuchenden in die beratung mit ein. aspekte von Migration und kultu-

reller Vielfalt sowie der sich verändernden digitalen lebens- und arbeitswelten 

werden berücksichtigt. die beratung erfolgt im rahmen einer professionellen 

beratungsbeziehung, die ihrem wesen nach dialogisch und prozesshaft ist. 

die beratung in ethischen und existentiellen entscheidungskonflikten folgt dem 

grundprinzip der ergebnisoffenheit.

beratung setzt an den individuellen fähigkeiten der ratsuchenden an und zielt 

auf die stärkung ihrer identität und ihrer einbindung in ein soziales netzwerk. 

ratsuchende behalten als experten ihrer lebenswelt die selbstverantwortung 

für die lösung der von ihnen benannten Probleme („hilfe zur selbsthilfe“) und 

erfahren die wirksamkeit ihres eigenen handelns. die lebensentwürfe, werte-



haltungen und sichtweisen der ratsuchenden fließen unmittelbar in die bera-

tung ein. beratung eröffnet raum und Zeit für individuelle sorgen und Ängste 

und – neue Perspektiven.

beratung in existentiellen und ethischen entscheidungskonflikten will die frau/

den Mann/das Paar bei einer verantworteten gewissensentscheidung beglei-

ten. sie kann den ratsuchenden entscheidungen nicht abnehmen, kann aber 

helfen, ihre Ängste und sorgen, ihre abhängigkeiten zu bearbeiten, mit ihnen 

lebensperspektiven in ihrem Kinderwunsch, für sich und das Kind zu entwi-

ckeln. beratung kann zur gewissenbildung beitragen, kann und darf das ge-

wissen aber nicht ersetzen.9 sie achtet und schützt die würde der frau und das 

leben des Kindes. als dienst der Kirche vertraut sie darauf, dass die heilszusa-

ge gottes auch in gebrochenen Verhältnissen trägt.10

das lebensschutzkonzept der Katholischen schwangerschaftsberatung bezieht  

sich auf sexualpädagogik, Prävention, familienplanung, beratung bei Kinder-

wunsch, beratung und begleitung während einer schwangerschaft und nach 

der geburt bis zum 3. lebensjahr des Kindes.

es umfasst sowohl die unterstützung in existentiellen fragestellungen als 

auch präventive Maßnahmen und psychosoziale beratung in allen fragen eine 

schwangerschaft betreffend. alle fragestellungen und themen der ratsuchen-

den wie beziehung, haltung zur schwangerschaft, Ängste, existenzsicherung, 

gesundheit von Mutter und Kind, alleinerziehen, fragen zu Kinderwunsch, dem 

umgang mit Methoden der reproduktionsmedizin und der pränatalen diagnos-

tik usw. sind vom ersten augenblick an aus der sicht des lebensschutzes zu 

betrachten. wird der schutz des lebens von Mutter und Kind gefährdet? was 

kann dazu beitragen, dass er gefördert wird?

einen Überblick, in welchen aufgaben- und themenfeldern das lebensschutz-

verständnis der Katholischen schwangerschaftsberatung wirksam wird, bietet 

das folgende schaubild. besondere herausforderungen im Kontext des le-

bensschutzes werden im anschluss daran weiter ausgeführt.

9 Vgl. amoris laetitia. nachsynodales schreiben von Papst franziskus über die liebe in der familie. 2016, nr. 37  
10 Vgl. gott ist ein freund des lebens. herausforderungen und aufgaben bim schutz des lebens. 
 gemeinsame erklärung der eKd und der dbK 1989, s. 70
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Unerfüllter 
Kinderwunsch

Möglichkeiten 
der Repro-
duktions-
medizin

Familienplanung
Sexualpädagogik 

Prävention

Unabhängig von/vor einer Schwangerschaft

Psychosoziale Beratung 
§ 2 SchKG

Unterstützung in 
existentiellen/ethischen 
Entscheidungskonflikten 

hinsichtlich des 
ungeborenen Lebens 

(zielorientiert und 
ergebnisoffen)

Prävention im Sinne 
der Frühen Hilfen 
(Gefährdung von 

Schwangerer/Mutter 
und Kind)

10

PSycHoSoziaLE BERatUnG 
RUnD UM ScHWanGERScHaFt 
UnD GEBURt BiS zUM 
3. LEBEnSJaHR DES KinDES 
(ScHKG / BiScHöFLicHE 
RicHtLiniEn)

lebensschutZKonZePt
der Katholischen 
schwangerschaftsberatung

Din A4 quer DruckversionHier klicken 
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Beratung nach 
Verlust des 

Kindes durch 
tot- und Fehl-
geburt/nach 

abbruch

Bindungs-
fragen

Beratungsbedarf 
nach Geburt 
des Kindes

Präventiv 
angelegte 

Unterstützungs-
angebote

Vertrauliche 
Geburt

Frühe Hilfen
Sozialrechtliche 
Fragestellungen

Existenz-
sicherungsfragen

Partnerschafts- 
konflikte

Existentieller 
Schwangerschafts-

konflikt in den 
ersten 12 SSW 

(Beratungsregelung)

Besondere Belastungssituationen, anhaltendes Stresserleben 
(alleinerziehend, psychische Erkrankung, Sucht, Gewalterfahrung, 

keine medizinische Versorgung, Existenzängste etc.)

Schwangerschaft

Verheimlichung der 
Schwangerschaft/

Vertrauliche Geburt 
§ 2(4).25ff SchKG

PnD/Bluttests/
Beratung bei medizinisch 

auffälligem Befund 
(§ 2a SchKG)

nach Geburt 
bis zum 3. Lebensjahr

lebensschutZKonZePt
der Katholischen 
schwangerschaftsberatung
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herausforderungen iM
Kontext des lebensschutZes

die familienplanungs- und familiengründungsphase ist eine Zeit, die frauen, 

Männer und Paare vor vielfältige herausforderungen stellt. im folgenden wer-

den einige neue und besondere herausforderungen im Kontext des lebens-

schutzes benannt.

KinDERWUnScH UnD REPRoDUKtionSMEDizin

die rasanten entwicklungen im bereich der reproduktionsmedizin greifen tief in 

das gesellschaftliche, kirchliche und individuelle Verständnis und wertegefüge 

von fortpflanzung ein. sie wirken sich nicht nur auf regionaler oder nationaler 

ebene, sondern weltweit auf forschung und die schaffung eines spezifischen 

Marktes aus. entsprechend schwierig gestalten sich korrigierende Maßnahmen 

der Politik und einzelner fachdisziplinen sowie ein übergreifender gesellschaft-

licher diskurs. in der schwangerschaftsberatung spiegeln sich alle themen der 

reproduktion und die damit verbundenen fragestellungen und Krisen wider. 

Psychosoziale beratung ermöglicht es individuelle fragen und Probleme aufzu-

greifen und diese unterstützend bewusstseins- und gewissensbildend gemein-

sam zu bearbeiten.

Zu den reproduktionsmedizinischen Möglichkeiten und Methoden zählen die 

(heterologe oder donogene) insemination, iVf, icsi, tese, eizellspende, social 

egg freezing, die embryonenspende und die leihmutterschaft. einige Verfahren 

sind in deutschland verboten (eizellspende, leihmutterschaft, erzeugung von 

embryonen auf Vorrat im rahmen eines selektiven blastozystentransfers), in 

anderen ländern aber erlaubt. für frauen und Paare, die ungewollt kinderlos 

sind, stellen sie durchaus eine option dar, so dass das sog. „reproduktions-

medizinische reisen“ bereits zu einer gesellschaftlichen realität geworden ist.

PRäiMPLantationSDiaGnoStiK 

durch die Präimplantationsdiagnostik (Pid) können mögliche chromosomen-

störungen oder durch genveränderungen verursachte (vererbte) erkrankungen 

festgestellt werden. durch das Verfahren werden embryonen gezielt erzeugt, 

nach bestimmten Kriterien selektiert und ausgesondert. die rechtliche Möglich-

keit der Präimplantationsdiagnostik trat in deutschland 2010 in Kraft, um das  

risiko von tot- und fehlgeburten, bzw. die geburt von (nicht überlebensfähi-

gen) Kindern mit spezifischen genetischen Merkmalen für einzelne eltern zu 

verringern. Zur umsetzung wurden entsprechende Zentren und ethikkommis-

sionen gegründet. Mit dieser regelung wurde ein rahmen geschaffen, in dem 

im einzelfall der schutz des embryos vor seinem transfer in die gebärmutter 
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aufgrund seiner Merkmale aufgehoben wurde. inwieweit sich diese einzelfall- 

regelung zur generellen feststellung eines Kataloges von genetischen Merk- 

malen entwickeln wird, ist offen. 

in der beratung verdeutlichen sich das spannungsfeld und mögliche dilemmata 

bei der Verarbeitung erlebter fehl- und totgeburten, bei erfahrungen mit einer 

behinderung, beim wunsch nach einem (gesunden) Kind oder beim durchleben 

eines Verfahrens zu Pid. dies gilt gleichermaßen auch für die Pränataldiagnostik 

(s. u.)

ExiStEntiELLER ScHWanGERScHaFtSKonFLiKt 

Krisen und Konflikte können während der gesamten Zeit der schwangerschaft 

auftreten und das leben von Mutter und Kind gefährden. bei „existentiellen“ 

schwangerschaftskonflikten ist die schwangere bzw. das Paar hinsichtlich der 

schwangerschaft ambivalent und zieht einen schwangerschaftsabbruch in  

erwägung. besonders hier wird die untrennbare existentielle abhängigkeit und 

bezogenheit des Kindes von der Mutter deutlich, wenn die schwangere das 

austragen der schwangerschaft und damit das leben des Kindes gänzlich in 

frage stellt. lebensschutz kann deshalb nur über die schwangere selbst und 

ihren Partner verwirklicht werden. 

auch wenn sich die schwangere bzw. das Paar zunächst für das Kind entschie-

den hat, können sich umstände ergeben, die auch jenseits der 12. schwanger-

schaftswoche existentielle schwangerschaftskonflikte auslösen, die dann nicht 

mehr unter die beratungsregelung nach § 219 stgb fallen.

PRänataLDiaGnoStiK 

ergänzend zur schwangerenvorsorge hat sich ein breites spektrum an prä-

nataldiagnostischen untersuchungsmethoden (Pnd) etabliert. die grenzen 

zwischen Pnd und Vorsorge sind fließend. gleichzeitig hat sich im rahmen der 

igel-leistungen ein lukrativer Markt an untersuchungsmöglichkeiten entwickelt. 

dabei kann der eindruck entstehen schwangerschaft, geburt und angeborene 

behinderung seien umfänglich zu kontrollieren. die chancen und grenzen der 

Pränataldiagnostik, die implizierten ethischen Konflikte und Krisen sind dabei 

schwer zu überschauen. Zudem besteht die gefahr, dass die schwangere, be-

vor nicht die entsprechenden untersuchungsergebnisse vorliegen, keine bezie-

hung zum Kind oder nur eine beziehung „auf Probe“ aufnimmt. 

Jede schwangere muss sich angesichts der pränataldiagnostischen Möglich-

keiten entscheiden, ob und wenn ja, welche untersuchungen sie persönlich in 

anspruch nehmen möchte. dieser konkrete abwägungs- und entscheidungs-

prozess beginnt mit bzw. kurz nach der feststellung einer schwangerschaft. 

Psychosoziale beratung kann in diesem Prozess im rahmen der allgemeinen 

schwangerschaftsberatung bereits sehr frühzeitig und gezielt unterstützen. 

auch zu einem späteren Zeitpunkt in der schwangerschaft können erkenntnisse  

der Pnd zu entscheidungskonflikten führen (Mehrlingsschwangerschaften, dia-

gnostizierte beeinträchtigung der gesundheit bzw. behinderung des Kindes etc.). 
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10 Zu pränatal erworbenen konstitutionellen risikofaktoren des Kindes vgl. z. b. Papousek, M. / schieche, M./ wurmser, h. (hrsg.), regulations-
 störungen der frühen Kindheit. frühe risiken und hilfen im entwicklungskontext der eltern-Kind-beziehungen. bern 2004

die einführung nicht-invasiver pränataler tests (niPt) hat die Pnd nachhaltig 

verändert. so kann zu einem frühen Zeitpunkt in der schwangerschaft (ca. 9. 

ssw) anhand des mütterlichen blutes u. a. auf eine trisomie 21 geschlossen 

werden. inzwischen kann die komplette genomsequenz des ungeborenen aus 

dem mütterlichen blut entschlüsselt werden. hierin zeigt sich die ungebremste 

rasante entwicklung der Pränataldiagnostik, die weitere entscheidungskonflikte  

für die ratsuchenden nach sich ziehen kann. die immer früher einsetzende  

Pränataldiagnostik hat zur folge, dass die damit verbundenen schwanger-

schaftskonflikte der betroffenen in den zeitlichen rahmen der beratungs- 

regelung fallen und nicht im rahmen einer medizinischen indikation nach § 2a 

schKg verortet werden.

PSycHonEURoiMMUnoLoGiE 

wissenschaftliche erkenntnisse11 zeigen, dass sich psychosoziale risikofak-

toren im (er)leben der schwangeren – wie z. b. lang anhaltender stress und 

mütterliche Ängste – auf die entwicklung und das leben des (ungeborenen) 

Kindes auswirken können. die Ängste können sich auf das Kind beziehen:  

angst vor fehlgeburt, frühgeburt, Krankheit, behinderung. ebenso sind die 

auf die mit schwangerschaft und Mutterrolle einhergehenden Veränderungen 

der lebensumstände (existenzsicherung, autonomie, Partnerschaft, eigene 

gesundheit, geburt, Versagen in der elternrolle) belastungsfaktoren. weiter-

hin können sich unbewältigte Partnerkonflikte, depressionen und eine primär  

unerwünschte schwangerschaft sowie traumatische erfahrungen im Kon   text 

von Krieg, flucht oder Vertreibung auf die schwangerschaft auswirken. nach 

erkenntnissen der Psychoneuroimmunologie können vorgeburtliche erfahrun-

gen und bedingungen des Kindes auswirkungen auf gesundheit und Krankheit 

in der gesamten lebensspanne haben, ebenso wie belastende erfahrungen in 

der frühen Kindheit. die stabilisierung der schwangeren und die orientierung 

an den ressourcen gewinnen in diesem Zusammenhang an besonderer be-

deutung.
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aRMUtSGEFäHRDUnG 

frauen und Männer geraten dann durch eine schwangerschaft in kritische  

lebenskonstellationen, wenn die bisherigen eigenen ressourcen zur Prob-

lemlösung nicht mehr ausreichen oder versagen und damit die psychosoziale 

handlungsfähigkeit beeinträchtigt ist. 

familiengründung kann aufgrund der sich verändernden einkommens- und  

finanzbedarfssituation, je nach haushalts- und erwerbsorganisation oder auch 

betreuungssituation zu einem lebenszyklisch bedingten armutsrisiko werden. 

niedriges oder fehlendes einkommen, unsichere oder befristete arbeitsverträge,  

unzureichende bildung, beengte wohnverhältnisse, mangelnde Möglichkeiten 

der gesellschaftlichen teilhabe sowie das fehlen individueller ressourcen und 

fähigkeiten, die für eine aktive lebensgestaltung notwendig sind, verschärfen die  

notlage und führen oftmals in eine unsichere lebenssituation. nicht gesicherte 

grundbedürfnisse und Ängste können zu psychischem druck oder Perspektiv-

losigkeit führen und die Paar- und eltern-Kind-beziehung belasten. das Zutrauen  

in die selbstwirksamkeit in der gegenwarts- und Zukunftsgestaltung wird häu-

fig als drastisch eingeschränkt erlebt. diese belastungen führen oftmals dazu, 

dass die selbsthilfefähigkeit von Zukunftsangst und lähmung überlagert wird.

ausblicK 

das lebensschutzkonzept ist kein statisches gebilde, sondern dynamisch. Je 

nach gesellschaftlicher entwicklung werden in der schwangerschaftsberatung 

neue themen virulent werden, die einer einordnung in das lebensschutzkonzept 

der Katholischen schwangerschaftsberatung bedürfen.

mitglieder der bundesweiten arbeitsgruppe: 
■ sabine fähndrich, dcV, freiburg 
■ Mechthild freese, dicV aachen 
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■ Melanie sachtleben, skf diözesanverein trier 
■ anna elisabeth thieser, skf e. V. würzburg 
■ Maria tripolt, skf e. V. ingolstadt 
■ birgit wypior, dicV rottenburg-stuttgart 
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